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11 	 1  T 227/87 

Sachverhalt und Antrãge 

Der Beschwerdeführer ist Anmelder der europaischen 
Patentanmeldung 82 102 473.4 mit der Verâffentlichungs-
nuinmer 0 061 721. 

Die Aniueldung wurde durch eine Entscheidung der Prüfungs-
abteilung 073 des Europäischen Patentamts vom 
22. Oktober 1986 zurUckgewiesen. Die Begründung erging am 
3. Dezember 1986. Der Entscheidung lagen die am 
17. August 1984 eingegangenen Ansprüche 1 bis 32 

zugrunde. Hiervon sind die Ansprüche 1 bis 6, 8, 9, 11 bis 
14, 18, 22, 23 und 25 unabhãngige, sich auf die Einrich-
tung beziehende Ansprüche mit folgendem gemeinsamen Ober-
begriff: 

"Mehrstufige Einrichtung zum Nutzbarmachen von Wàrine- 
energie, mit mindestens vier Austauscheinheiten und 
mindestens einer weiteren Einheit in Form einer Austausch-
ejnheit oder einer Druckmaschine, die in inindestens einein 
Arbeitsiuittelkreislauf und mindestens einein Absorptions- 
mittelkreislauf enthalten sind, in denen Druck- und 
Teinperaturniveaus des Arbeitsmittels durch Zuführung 
beziehungsweise Entnahme von Exergie geãndert werden, 
wobei unter Austauscheirtheit Austreiber (Desorber), 
Kondensatoren, Verdainpfer und Absorber (Resorber) zu 
verstehen sind und der Begriff "Druckinaschine" 
Koinpressoren und Expansionsmaschinen umfaSt." 

Die unabhãngigen Ansprüche 28 bis 32 beziehen sich auf 
Verfahren zuin Betrieb einer durch bestimmte Ansprüche der 
ersten Kategorie definierten Einrichtung. 
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2 	T 227/87 

Die Zurückweisung wurde damit begründet, daB die der 

Aruneldung zugrundeliegende Aufgabe nicht durch einen 

einzigen der unabhãngigen Ansprüche gelóst werden kónne. 

Jeder unabhãngige Anspruch gebe, für sich allein betrach-

tet, noch keine vollstãndige Lósung der vorliegenden 

Aufgabe an. Somit sei jeder unabhãngige Anspruch, für sich 

allein betrachtet, mangels Kiarheit im Sinne von 

Artikel 84 in Verbindung mit Regel 29 (1) und (3) EPO 

nicht gewãhrbar. 

Gegen diese Entscheidung hat der Beschwerdeführer am 

3. Februar 1987 Beschwerde unter gleichzeitiger Einzahlung 

der Beschwerdegebühr eingelegt. Am 3. April 1987 reichte 

er die Beschwerdebegründung zusammen mit geringfügigen 

Korrekturen der Amneldungsunterlagen em. 

Auf eine Mitteilung der Beschwerdekammer gemâB Artikel 11, 

Abs. 2 VOBK, daB die unabhãngigen Ansprüche der Kategorie 

"Einrichtung" nicht - entsprechend dem Artikel 82 EPU - 

eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichten, 

hat der Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung vom 

8. Oktober 1990 hilfsweise neue Ansprüche 1 und 2 mit 

folgendem Wortlaut eingereicht: 

1. Mehrstufige Einrichtung zum Nutzbarmachen von Wàrme-

energie, die mindestens sechs Austauscheinheiten (A bis F 

in Fig. 2 und 4) enthãlt, weiche als Austreiber, 

Kondensator, Verdampfer bzw. Absorber arbeiten, paarweise 

in drei verschiedenen Druckbereichen (P0, Pj, P2) arbeiten 

und zwei Arbeitsmittelkreislãufe bilden, von denen der 

eine, erste, in dem das Arbeitsmittel mit einem Durchsatz 

n zirkuliert, eine erste und eine zweite Austauscheinheit 

(A, B), die in einem ersten, oberen Druckbereich sowie 

einem hóheren bzw. niedrigeren Temperaturbereich dieses 

Druckbereiches arbeiten, und eine dritte und eine vierte 

Austauscheinheit (C, D), die in einezn zweiten, mittleren 
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3 	 T 227/87 

Druckbereich sowie einem hóheren bzw. niedrigeren 
Temperaturbereich dieses Druckbereiches arbeiten, enthâlt, 
und der andere, zweite, in dem das Arbeitsinittel mit dein 
Durchsatz in zirkuliert, die dritte und die vierte 
Austauscheinheit (C, D) sowie eine fünfte und eine sechste 
Austauscheinheit (E, F), die in einein dritten, unteren 
Druckbereich sowie einem hóheren bzw. niedrigeren 
Temperaturbereich dieses Druckbereichs arbeiten, enthãlt, 
wobei ein positives Vorzeichen von in oder n em 
Zirkulieren des Arbeitsinittels urn Sinne einer Wàrinepumpe 
und ein negatives Vorzeichen von n oder in ein Zirkulieren 
des Arbeitsinittels un Sinne eines Wàrinetransforxnators 
bedeutet, dadurch gekennzeichnet, daB mindestens eine der 
folgenden Bedingungen a) bis h) erfüllt ist: 

n > 0, in < 0 (Fig. 3, Bereich 4); 

n < 0, in < 0 mit der Ausnahine des Bereiches 
(Bereich 5 in Fig. 3) für Werte von n, die kleiner 
oder gleich null und gräBer oder gleich p sind, wobei 
p die Werte von n sind, die sich ergeben, wenn em 
vollstàndiger innerer Wãrinetausch zwischen der 
dritten Austauscheinheit (C) und der zweiten 
Austauscheinheit (B) stattfinden (Q2, = 0), und mit 
Ausnahine der Werte von n und in, die sich ergeben, 
wenn zwischen der vierten und der fünften Austausch-
einheit (D, E) ein vollständiger Wãrmetausch 
stattfindet; 

C) 	in > 0, n < 0 (Bereich 8, Fig. 3); 

d) Es ist eine Vorrichtung zum Wãrmeaustausch zwischen 
der fünften Austauscheinheit (E) und der vierten 
Austauscheinheit (D) vorgesehen und mindestens eine 
dieser Austauscheinheiten (D, E) ist mit einer 
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Vorrichtung zum Wãrmeaustausch mit einem von auSen 

zugeführten Warmetrãgermedium versehen; 

Es 1st je eine Vorrichtung zum Wàrmeaustausch 

zwischen der fünfteri Austauscheinheit (E) und der 

vierten Austauscheirtheit (D) sowie zwischen der 

dritten Austauscheinheit (C) und der zweiten 

Austauscheinheit (B) vorgesehen (Fig. 4); 

Es ist elne Vorrichtung zum Wãrmetausch zwischen der 

zweiten Austauscheirtheit (B) und der fünften 

Austauscheinheit (E') vorgesehen (Fig. 2); 

Die zweite Austauscheinheit (B) steht im Wärnietausch 

mit der dritten Austauscheinheit (C) und die sechste 

Austauscheirtheit steht im Wãrmetausch mit einer 

siebenten Austauscheinheit (G), die in einem hóheren 

Temperaturbereich eines vierten Druckbereiches, der 

niedriger ist als der dritte, arbeitet und die mit 

einer achten Austauscheinheit (H), die in einem 

niedrigeren Temperaturbereich des vierten Druck-

bereiches arbeitet, sowie mit der dritten und der 

vierten Austauscheinheit (C, D) in einem Arbeits-

mittelkreislauf liegt; 

Die zweite Austauscheinheit (B) steht im Wârmetausch 

mit der dritten Austauscheirtheit (C) und mit dem 

ersten Arbeitsmittelkreis (A-B-C-D) 1st em 

Druckmaschinenkreis gekoppelt (Fig. 6c, 6d). 

2. Verfahren zum Betrieb einer Einrichtung nach 

Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der Arbeitsmittel-

durchsatz in den beiden Arbeitsmittelkreislàufen getrennt 

verãnderbar ist und mindestens einer der Betriebsparameter 

Druck, Temperatur und Arbeitsmitteldurchsatz einer 
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5 	T227/87 

Austauscheinheit, die beiden Kreisläufen angehört, als 

RegelgräBe für die Einrichtung verwendet wird. 

VI. 	Zur Stützung seines Hauptantrags hat der Beschwerdeführer 

im wesentlichen folgendes vorgebracht: 

Der Einwand der Uneinheitlichkeit sei weder von der 

Recherchenabteilung des Europâischen Patentamts 

erhoben worden noch in den Zurückweisungsgrunden 

enthalten. Die Prüfungsabteilung habe ihn nicht 

aufrechterhalten. Auch habe kein prüfendes 

auslàndisches Patentamt die Einheitlichkeit in Frage 

gestelit. 

Aufgabe der Erfindung sei es, dein Fachinann em 

vollständiges Spektrum aller inóglichen mehrstufigen 

Einrichtungen zur Nutzbarmachung von Wärineenergie zur 

Verfügung zu stellen, aus dein er diejenige Em-

richtung auswàhlen könne, die die gesteilte Aufgabe 

optimal zu löseñ vermag. Diese Aufgabe sei neu. 

C) 	Artikel 82 EPU lasse ausdrücklich zu, daB die 

Europäische Patentanineldung eine Gruppe von unter-

einander verbundenen Erfindungen enthalte,was hier 

der Fall sei. Es sei kein Indiz für die Uneinheit-

lichkeit von unabhãngigen Ansprüchen, daB diese vom 

gleichen Stand der Technik ausgingen, also den 

gleichen Oberbegriff aufwiesen. Die diesbezüglichen 

Ausführungen der Beschwerdekannner könnten daher nicht 

durchgreifen. 

VII. Der Beschwerdeführer beantragte, die angefochtene 

Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage 

der am 17. August 1984 eingegangenen Ansprche 1 bis 32, 

wie mit der Beschwerdebegründung geändert, zu erteilen, 

hilfsweise die Sache mit den in der mündlichen Verhandlung 
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überreichten Ansprüchen 1 und 2 sowie der ebenfalls 

überreichten Beschreibung und Zeichnung an die Prüfungs-

abteilung zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens zurück-

zuverweisen. 

Der Beschwerdeführer regte auBerdem für den Fall, daB die 

Kammer dem Hauptantrag nicht folgen kônne, an, folgende 

Fragen der Grofien Beschwerdekainmer geinäB Artikel 112 EPU 

vorzulegen: 

Sind mehrere unabhãngige Ansprüche der gleichen 

Kategorie unklar im Sinne des Artikels 84 in 

Verbindung mit Regel 29 (1) und (3) EPU oder 

uneinheitlich im Sinne des Artikels 82 EPU, wenn eine 

neue Aufgabe nur durch die Gesamtheit dieser 

Ansprüche gelöst wird, jeder unabhángige Anspruch für 

sich jedoch den Bedingungen des Artikels 84 genügt 

und in sich vollstandig ist? 

Darf von der Beschwerdekammer ein anderer formaler 

Einwand geltend gemacht werden, als er dem Zurück-

weisungsbeschluB zugrundelag? 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie ist zulãssig. 

Dem Hauptantrag des Beschwerdeführers muB jedoch der 

Erfoig versagt bleiben, da er das Erfordernis der 

Eir*heitlichkeit der Erfindung nicht erfüllt. 

GemãB Artikel 82 EPU darf die Patentamneldung nur eine 

einzige Erfindung enthalten oder eine Gruppe von 

Erfindungen, die untereinander in der Weise verbunden 
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sind, daB sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee 

verwirkl ichen. 

3. 	Nach den Ausfuhrungen des Beschwerdefuhrers in der 

iuündlichen Verhandlung ist die einzige aligeineine 

erfinderische Idee beim Gegenstand des Schutzbegehrens 

geiuâB Hauptantrag darin zu sehen, daB der Fachmann 

sämtliche Läsungen aller mehrstufigen Einrichtungen zur 

Nutzbarmachung von Wãrmeenergie zur Verfügung hat, urn sein 

spezifisches technisches Problem optimal zu lösen. Dieser 

Gedanke steilt in seinem Kern eine Aufgabe dar, die der 

Anineldung zugrundeliegen rnag, er ist aber nicht als 

einzige ailgeineine erfinderische Idee, die die Erfindungen 

verbindet im Sinne des Artikels 82 EPU, anzusehen. 

Nach Auffassung der Beschwerdekammer ist Artikel 82 EPIJ 

nicht so zu interpretieren, daB die darin geforderte 

einzige aligemeine erfinderische Idee als Zielvorstellung 

im Hintergrund einer in einer Patentanmeldung enthaltenen 

Gruppe von Erfindungen steht, denn dies ist die Funktion 

der zugrundeliegenden technischen Aufgabe, die gemäB 

Regel 27 (1) d) EPU aus der Beschreibung hervorgehen muB. 

Die un Artikel 82 EPU genannte ailgemeine Idee inuB vielrnehr 
aus jedem einzelnen der unabhãngigen Ansprüche, in denen 

die Erfindung hinsichtlich ihres Umfanges in erster Linie 

definiert ist, entnehmbar sein, da andernfalls überhaupt 

nicht überprüft werden könnte, ob eine Verbindung zwischen 

den Nitgliedern einer Gruppe von Erfindungen besteht. Im 

übrigen bezieht sich Artikel 82 EPU nicht auf die 

zugrundeliegende Aufgabenstellung, sondern auf die 

Erfindung bzw. Gruppe von Erfindungen, d. h. unter 

Berücksichtigung von Artikel 69 (1) und Artikel 84 Satz 1 

EPU auf die in den Ansprüchen enthaltenen technischen 

Lehren, die derart untereiriander verbunden sein müssen, 

daB sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee 

verwirklichen. 

04664 	
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4. 	Im vorliegenden Fall gehen die Merkmale gemãB dem allen 

unabhãngigen Ansprüchen der Kategorie "Einrichtungt' 

gemeinsainen Oberbegriff aus dem Stand der Technik, z. B. 

nach der US-A-3 483 710 (Figur 1 mit Bilderläuterung) oder 

der "Zeitschrift für die gesamte Kãlte-Industrie", 1914, 

Heft 1, Seiten 7 bis 14, insbes. Figur 6 bzw. 7 auf 

Seite 7 bzw 8, als bekannt hervor. Diese Merkinale stellen 

den alien unabhangigen Ansprüchen der Kategorie 

"Einrichtung" gemeinsainen Teil dar. Hinsichtlich der 

verbleibenden, voneinander unterschiedlichen Teile der 

einzelnen unabhãngigen Ansprüche der Kategorie 

"Einrichtung" ist ein einziger ailgemeiner Gedanke oder 

Grundsatz, der die verschiedenen Gegenstände dieser 

Ansprüche zur Verwirklichung einer einzigen ailgemeinen 

erfinderischen Idee verbinden kônnte, nicht erkennbar. 

5. 	Die Arguinente des BeschwerdefUhrers geben keine 

Veranlassung, diese SchluBfolgerung in Zweifei zu ziehen. 

Im einzelnen ist hierzu folgendes zu bemerken: 

a) 	Es trif ft zwar zu, daB der Einwand der Uneinheit- 

iichkeit von der Recherchenabteilung des Europãischen 

Patentamts nicht erhoben wurde. Jedoch lag bei der 

Recherche des Anmeldungsgegenstandes nicht das 

geitende, sondern das am 24. Mãrz 1982 eingegangene 

Schutzbegehren zugrunde. Es gehórt aber zu den 

Aufgaben der Prufungsabteilung, stets festzustellen, 

ob die Erfindung einheitiich ist, unabhãngig davon, 

ob diese Frage von der Recherchenabteilung zur 

Sprache gebracht worden ist oder nicht. Dies ergibt 

sich eininal aus Artikel 97 (1) EPU, wonach die 

Prufungsabteiiung die Aruneldung zurückweist, wenn sie 

nicht den Erfordernissen des Ubereinkominens genügt. 

Zu den Erfordernissen gehôrt auch die Einheitlich-

keit. Des weiteren ist die Befugnis der Prüfungs- 
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9 	 T 227/87 

abteilung zur Prüfung der Einheitlichkeit aus 
Regel 46 (2) EPTJ entnehnthar, die zwar ausdrücklich 
nur den Fall regelt, daB die Prüfungsabteilung die 
Feststellung der Uneinheitlichkeit durch die 
Recherchenabteilung nicht billigt. Zu diesein Ergebnis 
kann die Prufungsabteilung aber nur kommen, wenn sie 
selbst die Einheitlichkeit prüft. Wird mangeinde 
Einheitlichkeit festgestellt, so ist vom Anmelder zu 
verlangen, daB er seine PatentansprUche so 
einschränkt, daB der Einwand hinfâllig wird (siehe 
Richtlinien für die Prüfung un Europäischen Patent-
amt, Teil C, Kapitel III, Abschnitt 7.12). 

Lii Rahunen der Prüfung vor der Vorinstanz wurde die 
Frage der Einheitlichkeit bis zuni AbschluB dieses 
Verfahrenszuges diskutiert. Wie aus dem Protokoll der 
inündlichen Verhandlung vom 22. Oktober 1986, in der 
die Entscheidung auf Zurückweisung der Annieldung 
verkündet wurde, hervorgeht, wurde die Frage der 
Einheitlichkeit nicht abschlieBend behandelt, weil 
nach Ansicht der Prüfungsabteilung die unabhängigen 
Ansprüche die Aufgabe der Anuneldung nicht zu lösen 
vermochten. 

Der Uunstand, daB kein prüfendes auslândisches 
Patentamt die Einheitlichkeit des Anmeldungsgegen-
standes in Frage gesteilt hat, ist unbeachtlich, da 
für das Prufungsverfahren vor deiu Europâischen 
Patentaint ausschlieBlich die Bestinunungen des 
Europâischen Patentübereinkomunens anzuwenden sind. 

b) 	Die Aufgabe, dein Fachniann ein vollstãndiges Spektrum 
allermóglichen mehrstufigen Einrichtungen zur 
Nutzbarmachung von Wãrmeenergie zur Verfügung zu 
stellen, aus deun er diejenigen Einrichtung auswâhlen 
kann, die die gestelite Aufgabe optimal zu lósen 
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vermag, ist zunãchst ais nicht zutref fend forinuliert 

anzusehen. Wie der BeschwerdefUhrer auf Seite 3, 

Absatz 3, der Eingabe vom 20. September 1990 

einräuint, gehâren mehrstufige Einrichtungen zur 

Nutzbarmachung von Wãrineenergie bereits zum Stand der 

Technik. Die genannte Aufgabe kann daher nur mit 

Zielrichtung dahingehend verstanden werden, daB das 

Spektrum der genannten mehrstufigen Einrichtungen 

erweitert werden soil. Nun gehôrt es aber nach 

aligemeiner Auffassung zu den übiichen Tãtigkeiten 

eines Fachinanns, gleich weichen Fachgebietes, unter 

den bekannten Einrichtungen die am besten geeignete 

auszuwãhlen und bekannte Einrichtungen so abzuándern 

bzw. an  die jeweiligen Randbedingungen anzupassen, 

daB die so erhaltene Einrichtung entsprechend den im 

Einzelfali geforderten Auslegungsbedingungen ihre 

Funktion optimal erfüllt, d. h. eine Ergânzung bzw. 

Erweiterung des Spektrums der bekannten Einrichtungen 

im Hiriblick auf die optimale Lösung der gesteliten 

Aufgabe vorzunehmen. Die obengenannte Aufgabe ist 

somit nicht ais neu anzusehen. 

C) 	Dem Beschwerdeführer ist darin zuzustiinmen, daB es 

kein Indiz für die Uneinheitlichkeit von unabhángigen 

Ansprüchen ist, daB diese vom gleichen Stand der 

Technik ausgehen. Dies ist der Mitteilung der 

Beschwerdekaminer voin 1. Juni 1990 auch nicht zu 

entnehmen. Ungeachtet der Frage, ob alle unabhängigen 

Ansprüche einer Arimeidung vom gleichen Stand der 

Technik ausgehen oder nicht, gilt folgendes: 1st der 

gelneinsame Teil der unabhängigen Patentansprüche 

bekannt und unterscheidet sich der verbleibende 

Gegenstand eines jeden Patentanspruchs von dem der 

anderen Patentansprüche, ohne daB es ein einheit-

liches neues Konzept für alle gemeinsamgibt, dann 

liegt offensichtiich mangeinde Einheitlichkeit vor 
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11  T 227/87 

(vgl. Richtlinien für die Prüfung un Europãischen 
Patentaiut, Teil C, Kapitel III, Abschnitt 7.7). 

Dieser Umstand trif ft auf das Schutzbegehren gemàB 
dein Hauptantrag zu, wie unter Pkt. 3 und 4 nãher 
ausgeführt wurde. 

 

6.  Zu der Anregung des Beschwerdeführers, der GroBen 
Beschwerdekaininer die unter obigem Punkt VII genannten 
Fragen 1) und 2) vorzulegen, vertritt die Beschwerdekammer 
folgende Auffassung: 

 

6.1  Die in der Frage 3. enthaltene Teilfrage, ob mehrere 
unabhângige Ansprüche der gleichen Kategorie unklar un 
Sinne des Artikels 84 in Verbindung mit Regel 29 (1) und 
(3) EPU sind, wenn eine neue Aufgabe nur durch die 
Gesamtheit dieser Ansprüche geläst wird, jeder unabhângige 
Anspruch für sich jedoch den Bedingungen des Artikels 84 

EPU genügt und in sich vollständig ist, ninunt Bezug auf 
die von der Vorinstanz in der Entsdheidung auf Zurück-
weisung der Annieldung angefuhrte Begründung. Die 
Beschwerdekanuner hat weder in der Mitteilung gemãB 
Artikel 11, Absatz 2 VOBK noch in der mnündlichen 
Verhandlung vom S. Oktober 1990 den Einwand der Unklarheit 
der Ansprüche erhoben, so daB die obengenannte Frage 
gegenstandsios ist. 

 

6.2  Die in der Frage 1) des Beschwerdeführers auBerdemn noch 
enthaltene Frage hinsichtlich der Einheitlichkeit der 
unabhängigen Ansprüche gleicher Kategorie geht zunächst 
schon von einer unzutreffenden Voraussetzung aus, nãmnlich 
der Neuheit der Aufgabe. DaB die vom BeschwerdefUhrer 
genannte Aufgabe nicht als neu angesehen werden kann, 
wurde unter obigem Punkt 5 b) dargelegt. 

un Ubrigen hat nach Auffassung der Beschwerdekammner der 
Umustand, ob die Aufgabe neu ist oder nicht, keinen EinfluB 

14 
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auf die Beantwortung der Frage, ob eine Erfindung bzw. 

eine Gruppe von Erfindungen als einheitlich zu gelten 

haben. Die Bestiinmungen des EPU hinsichtlich der Einheit- 

lichkeit der Erfindung, insbes. Artikel 82 und die 

Regein 29 (2) und 30, verweisen nicht auf die der 

Anmeldung zugrundeliegende Aufgabe als Kriterium bei der 

Beurteilung der Einheitlichkeit; vielmehr hãngt die Frage 

der Einheitlichkeit bei einer Gruppe von Erfindungen 

unmittelbar von dem Uinstand ab, ob diese untereinander in 

der Weise verbunden sind, daB sie eine einzige ailgeineine 

erfinderische Idee verwirklichen. 

6.3 	Die Beantwortung der Frage, ob von der Beschwerdekaminer 

ein anderer formaler Einwand geltend geinacht werden darf 

als er dem ZurückweisungsbeschluB zugrundelag, ergibt sich 

aus Artikel 114 (1) EPU. Nach dieser Bestimmung ermittelt 

das Europãische Patentaint in den Verfahren vor dem 

Europäischen Patentamt den Sachverhalt von Aints wegen, 

wobei es weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der 

Beteiligten beschränkt ist. Diese Befugnis erstreckt sich 

auch auf die Beschwerdekammern, da diese gemas 

Artikel 111 (1) Satz 2 erste Alternative i. V. m. 

Regel 66 (1) AOEPU EPU im Rahmen der Zustãndigkeit des 

Organs, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, 

tãtig werden. 

Abgesehen von der grundsãtzlich gegebenen Befugnis der 

Beschwerdekauuuern, Einwãnde zu erheben, die nicht dem 

BeschluB der Vorinstanz zugrundelagen, wurde im 

vorliegenden Fall die Frage der Einheitlichkeit bis zum 

AbschluB des Verfahrens in der Vorinstanz diskutiert, ohne 

daB eine Entscheidung darüber getroffen werden konnte 

(vgl. obigén Punkt 5 a)). 

Diese Frage hat, wenn sie auch in den Gründen der 

angefochtenen Entscheidung nicht angesprochen ist, im 
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Verfahren vor der Vorinstanz einen wichtigen Diskussions-

punkt gebildet. Die Beschwerdekamxner ist daher nicht nur 

befugt, sondern im vorliegenden Fall auch veranlaSt, 

angesichts der Bedeutung des Kriteriutns der Einheitlich-

keit für die Sachprüfung (vgl. Regel 29 (2) EPU und die 

Richtlinien für die Prüfung un Europãischen Patentaxnt, 

Teil C, Abschnitt 3.3), insbesondere für den Fall mehrerer 

unabhãngiger Ansprüche in einer Anmeldung, eine 

Entscheidung hinsichtlich der Eirtheitlichkeit der 

Erfindung im Rahinen der der angefochtenen Entscheidung 

zugrundeliegenden Ansprüche zu treffen. 

6.4 	Die o. g. Fragen des Beschwerdefuhrers stellen weder 

Rechtsfragen von grunds&tzlicher Bedeutung dar, noch liegt 

diesen Fragen ein Sachverhalt zugrunde, der zu Probleinen 

hinsichtlich einer einhitlichen Rechtsanwendung führen 

kännte. Die Beschwerdekanuner sieht daher keine 

Veranlassung, entsprechend der Anregung des Beschwerde-

fUhrers die GroBe Beschwerdekanmier mit diesen Fragen zu 
befassen. 

Der Hauptantrag des Beschwerdeführers wird aus den 

vorstehend genannten Gründen zurückgewiesen. 

Die gemâB Hilfsantrag vorgelegten Ansprüche 1 und 2 der 

Kategorie "Einrichtung" bzw. "Verfahren" entsprechen nach 

Auffassung der Beschwerdekainxner dein Erfordernis der 

Kiarheit der Anspruche, sowohl einzeln als auch in ihrer 

Gesamtheit betrachtet, (Artikel 84 EPU), so daB damit der 

Grund für die Zurückweisung der Anmeldung behoben ist. Die 

Entscheidung der Vorinstanz 1st daher aufzuheben und die 

Sache nuninehr an diese zurückzuverweisen mit der Auflage, 

die Prüfung derselben durchzuführen. 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Grunden wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen nit 

der Auflage, die Prüfung der Patentanmeldung auf der Basis 

der in der mündlichen Verhandlung von 8. Oktober 1990 

überreichten Unterlagen, bestehend aus den Patent-

ansprüchen 1 und 2, der Beschreibung Seiten 1 bis 25 und 

der Zeichnung Blatt 1/2 und 2/2, durchzuführen. 

Der Geschãftsstellenbeamte: 
	Der Vorsitzende: 

4,--fablani 
	

C.T. Wilson 
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